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Geb.ziffer 2.1  Gebühr für Sonderleistungen 

                  (Ausgraben,Heben und Tieferlegen oder Umbetten von Leichen und Gebeinen 

        oder andere Sonderleistungen)

Gebühr bemisst sich nach der zeitl. Inanspruchnahme des Friedhofspersonals und wird 

pro angefangene Viertelstunde und pro Mitarbeiter erhoben.

Ermittlung der Kosten je Arbeitsstunde:

Personalkosten gesamt : Produktive Stunden = Kosten je Std.

43,78 €

Gebührensatzobergrenze je angefangene Viertelstunde 10,94 €

Kosten bei 86 Fällen pro Jahr 940,84 €

Geb.ziffer 2.7  Zuschlag für Leistungen außerhalb der Dienstzeit

       (50 % der Kosten je Arbeitsstunde)

50 % von 43,78 € je Std.   21,89 €

Gebührensatzobergrenze je angefangene Viertelstunde 5,47 €

Kosten bei 106 Fällen pro Jahr 579,82 €

Kosten Geb.ziffer 2.1 und 2.7 gesamt 1.520,66 €

(werden bei Kosten Bestattungen abgesetzt)

1.112.385,15 € 25.408,00 €


